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übermäßig schnelle Fahren, das scharfe Umbiegen um die Ecken, das
Fahren ohne Licht in der Dunkelheit verbieten.

Für Fahrräder und Automobile sind besondere polizeiliche
Vorschriften in Geltung. Jedes Automobil hat eine deutlich sichtbare
Nummer zu führen und darf die zulässige Geschwindigkeit nicht über¬
schreiten.

e. Die Binnenschiffahrt.

1119 1. Neben dem Eisenbahnverkehr spielt die Binnenschiffahrt
(Fluß- und Kanalschissahrt) hauptsächlich für den Güterverkehr eine
große Rolle; der Transport von Massengütern, wie Kohle, Holz
und Getreide, ist nämlich zu Wasser zwar langsamer, aber erheblich
billiger als der Eisenbahntransport; denn ein einziger Dampfer kann
eine Reihe von Lastschifsen aus- oder abwärts schleppen, von denen
jedes einzelne soviel Güter wie ein ganzer Eisenbahnzug saßt.

1120 In früheren Zeiten war die Entwicklung der Flußschiffahrt sehr-
gehemmt durch die Zölle und Abgaben, welche die zahlreichen geist¬
lichen und weltlichen Fürsten sowie anch die Städte von ihr erhoben.
Erst aus dem Wiener Kongresse (1815) wurden alle schiffbaren Flüsse
für die freie Schiffahrt geöffnet. Heute sind die Flußzölle völlig auf¬
gehoben. Sonstige Schissahrtsabgaben dürfen nach der Reichsver-
fassung nur für die Benützung von Verkehrsanstalten erhoben wer¬
den und die gewöhnlichen Herstellungs- und Unterhaltungskosten
nicht übersteigen.

1121 Die Kanäle (künstliche Wasserstraßen) dienen vorwiegend
dazu, verschiedene Flußläuse miteinander zu verbinden oder für die
Schiffahrt an die Stelle einer nicht schiffbaren Strecke eines Fluß-
lauss zu treten. Sie erfordern meist ein großes Anlagekapital nn£&amp;gt;
häufig auch beträchtliche Betriebskosten, besonders zur Bedienung
von Schleusen, mittels welcher der Wasserspiegel des Kanals gehoben
wird, um mit den Schissen die vorhandenen Bodenerhebungen zu
überwinden. In Preußen ist die Bodenbeschassenheit für Herstel¬
lung von Kanälen günstig, da die norddeutsche Tiefebene keine allzu
schweren Hinternisse dem Bau entgegensetzt. Deshalb haben die preu¬
ßischen Könige von jeher die Anlage von Kanälen zur Hebung des
Verkehrs und der Landeskultur begünstigt. (Finow- und Friedrich-
Wilhelm-Kanal, zwischen Oder und Elbe, Bromberger Kanal, zwi¬
schen Oder und Weichsel die Verbindung herstellend.) Neuerdings
sind angelegt: der Spree-Oderkanal (1891 eröffnet); der Dortmund-
Emskanal (1899); der Elb-Travekanal (1900).. Der Rhein-Weser¬
kanal und der Großschiffahrtsweg Berlin—Stettin sind in Bau. Der
Nordostseekanal ist zwar von: Reiche, aber unter Beteiligung Preu¬
ßens mit fast einem Drittel der Kosten erbaut worden. (Eröffnet


